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Rückschläge drohen
Blauzungenkrankheit: Was kommt nach dem Fall der Impfpfl icht?

Am 18. Dezember 2009 hat der Bundesrat mit der Mehrheit der Bundesländer-
Stimmen beschlossen, die verpflichtend vorgeschriebene Impfung von 
Wiederkäuern gegen den Erreger der Blauzungenkrankheit (BTV8) durch eine 
freiwillige zu ersetzen. Während das bei Fachleuten auf Unverständnis stößt, 
jubilieren die Impfgegner. Die Folgen lassen sich nur schwer abschätzen.

Z
weifellos überraschend kam 
die Kehrtwende in der Be-
kämpfungsstrategie der Blau-

zungenkrankheit (BTV8). Objektiv 
betrachtet ist die verpfl ichtend vor-
geschriebene Impfung aller Wie-
derkäuer, die als Nutztiere gehal-
ten werden, eine Erfolgsgeschichte. 
Deshalb empfahl auch die Wissen-
schaft, diesen Erfolg abzusichern, 
indem man die Impfdecke noch 
während der nächsten Jahre dicht 
hält. Dr. Franz Conraths vom Fried-
rich-Loeffl er-Institut (FLI) begrün-
det das damit, dass völlig unklar ist, 
welcher Befallsgrad mit dem BTV8
in der Wildpopulation vorliegt. 
Das FLI ist das Institut, das sich in 
Deutschland am intensivsten mit 
der Blauzungenkrankheit befasst 
und dazu auch eine umfassende 
Risikostudie erstellt hat. 

Weiterhin gibt Dr. Conraths zu 
bedenken, dass die Impfstrategie 
in den westlichen Nachbarländern 
unterschiedlich ist. Belgien und die 
Niederlande impfen beispielsweise 
auf freiwilliger Basis. In Frankreich 
gilt weiterhin Impfpfl icht.

Weiter Infektionsgefahr

Das Infektionspotenzial, das aus 
diesen Ländern mit BTV8 droht, 
lässt sich nicht festmachen. Da die 
Krankheitsüberträger, die Gnitzen, 
sich aber mit dem Wind verbrei-
ten, dürfen diese Infektionsquel-
len nicht unterschätzt werden.

Es ist nicht unbedingt zu erwar-
ten, dass jetzt, nachdem die Impf-
pfl icht abgeschafft wurde, sofort 
eine BTV8-Krankheitsfl ut über 
die deutsche Wiederkäuerpopula-
tion schwappt. Die Wirkung der 
obligatorischen Impfaktion dürf-
te, wenn auch in abgeschwäch-
tem Umfang, noch auf absehbare 
Zeit Bestand haben. Auch zeigen 
sich erfahrungsgemäß die Rinder, 
die eine BTV8-Infektion unbe-
schadet überstanden haben, weit-
gehend resistent gegenüber einer 
Neuinfektion.

Es ist allerdings nach Auffassung 
der Wissenschaftler mit durchaus 
beachtlicher Wahrscheinlichkeit 
davon auszugehen, dass die Blau-
zungenkrankheit jetzt aufgrund des 
Wechsels zur freiwilligen Impfung 
wieder zurückkommt. Sie begrün-
den das

mit einer dünner werdenden ●

Das Impfen gegen den Erreger der Blauzungenkrankheit ist seit Beginn 
dieses Jahres nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben. Deshalb ist ein 
erneutes Aufflackern der Krankheit zu erwarten, wenn die Halter von 
Wiederkäuern nicht freiwillig für eine ausreichende Impfdecke sorgen.

Impfdecke. 80 Prozent Impfquo-
te der gesamten Wiederkäuerpo-
pulation (einschließlich Wildwie-
derkäuer) hat sich als belastbarer 
Schutz erwiesen. In Frankreich 
wurde mit der freiwilligen Impfung 
gegen den Erreger der Blauzungen-
krankheit gerade eine Impfquote 
von 20 Prozent erreicht. Die Zahl 
der Krankheitsfälle explodierte.  
Zwischen Mai 2008 und 2009 wur-
den in Frankreich fast 29 000 Fälle 
gemeldet. Erst die 2009 angeord-
nete Pfl ichtimpfung zeigte nachhal-
tige Wirkung.

mit der wachsenden Zahl un-
geschützter Tiere. Diese steigt 
zwangsläufi g, wenn nicht mehr in 
dem geforderten Umfang geimpft 
wird. Schließlich ist die Remontie-
rungsrate in Rinderherden bei 25 
bis 30 Prozent. Hier tut sich also auf 
Dauer ein beachtliches Potenzial an 
krankheitsgefährdeten Tieren auf, 
die zudem auch wieder zu Infekti-
onsquellen werden könnten. 

Impfempfehlung bleibt

Das FLI empfi ehlt den Haltern 
von Rindern, Schafen und Ziegen 
dringend, ihre empfänglichen Tiere 
weiterhin durch Impfen zu schüt-
zen, bevor die Gnitzen wieder ak-
tiv werden und sich das Virus in der 
warmen Jahreszeit erneut vermeh-
ren und ausbreiten kann. Seine Ri-
sikostudie kommt zu dem Schluss, 
dass nach dem Fall der verpfl ich-
tenden Impfung gegen den Er-
reger der Blauzungenkrankheit 

●

deutschlandweit „ein erheblicher 
Anteil der bisher in die Pfl ichti-
mpfung investierten Mittel (Ge-
samtkosten rund 200 bis 250 Mio. 
€) verloren“ wäre. Sicherlich muss-
te ein beachtlicher Teil davon über 
die Beiträge zur Tierseuchenkasse 
von den Tierhaltern selbst aufge-
bracht werden. Dennoch darf die 
Übernahme der Kosten nicht unter 
den Teppich gekehrt werden, die 
für Impfstoff und für die unschäd-
liche Beseitigung von gefallenen 
und notgetöten Rindern und Scha-
fen von öffentlichen Kassen über-
nommen wurden. Ab sofort ha-
ben die Tierhalter alle Kosten, die 
sich mit BTV8 in Verbindung brin-
gen lassen, selbst zu tragen – es sei 
denn, die Tierseuchenkassen über-
nehmen, wie beispielsweise in Ba-
den-Württemberg, wenigstens die 
Kosten für den Impfstoff. 

Über die fl ächendeckende 
Pfl ichtimpfung hatte man die Blau-
zungenkrankheit recht gut in Griff 
bekommen. In 2009 wurden bun-
desweit noch 142 Ausbrüche bei 
Rindern, Schafen und Ziegen ge-
zählt. 2007 waren es noch 20 623 
Erkrankungen. 

Bayern war im Wesentlichen nur 
in 2007 im westlichen Unterfran-
ken massiv betroffen. Dorthin hat 
es der Erreger von seiner „Quelle“ 
im Raum Aachen geschafft. Exper-
ten gehen davon aus, dass er seine 
„zerstörerische Spur“ auch im Frei-
staat weiter gelegt hätte, hätte man 
ihm nicht über konsequentes Imp-
fen der gefährdeten Bestände den 

Weg abgeschnitten. Tatsächlich 
wurden in 2009 im Freistaat noch 
fünf BTV8-Infektionen (2007: 281) 
gemeldet.

Der deutschlandweite Bekämp-
fungserfolg ist zweifellos auf das 
verpfl ichtend vorgeschriebene Imp-
fen der Wiederkäuer gegen BTV8 
zurückzuführen. Die fl ächende-
ckende Impfpfl icht ließ keine wei-
tere Ausbreitung der Krankheit zu, 
die bei Schafen und Ziegen zu ei-
ner hohen Quote an Totalverlus-
ten und bei Rindern zu krankheits-
bedingten Verletzungen (vor allem 
an nicht oder wenig behaarten Kör-
perteilen wie Euter oder Maul) und 
erheblichem Leistungsabfall führt. 
Der Impfschutz brachte die von der 
Wissenschaft geforderte Impfabde-
ckung von 80 Prozent der gefährde-
ten Wiederkäuerpopulation (Wild 
ist nicht erreichbar).

Die Kehrtwende

Wenn sich Bayern Anfang De-
zember 2009 auf einmal für die 
Abschaffung der Impfpfl icht ein-
gesetzt hat und sogar im Bundes-
rat den Antrag zu dieser Maßnah-
me gestellt haben soll, so muss das 
verwundern. Über zwei Jahre hin-
weg hat das zuständige Staatsmi-
nisterium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz die 
Notwendigkeit der Impfpfl icht ge-
gen BTV8 vehement propagiert 
und ihre konsequente Durchset-
zung bei den dazu beauftragten 
Landkreisen (Veterinärstellen der 
Landratsämter) angemahnt. Noch 
im Juli des vergangenen Jahres hat-
te der bayerische Gesundheitsmi-
nister Markus Söder in der Sen-
dung „Jetzt red i“ im Fernsehen 
das grausame Bild eines verstüm-
melten Euters in die Kamera ge-
halten, das zu einer von BTV8 infi -
zierten Kuh gehörte. Er unterstrich 
damit die Notwendigkeit eines kon-
sequenten Bekämpfungsverfah-
rens, nicht zuletzt auch aus Grün-
den des Tierschutzes. Warum aber 
jetzt die Meinungsänderung „um 
180 Grad“? Ist man eingeknickt vor 
dem massiven Auftreten der Geg-
ner einer obligatorischen Impfung 
gegen BTV8?

Tatsächlich war die Zahl der 
Impfgegner in Bayern, vor allem 
aber deren Auftreten so eindrucks-
voll wie wohl in keinem anderen 
Bundesland. Dennoch bleiben die 
Impfverweigerer und ihre Sympa-
thisanten eine Minderheit, die nach 
offi ziellen Erkenntnissen in etwa 
bei fünf Prozent der Nutztierhal-
ter mit Wiederkäuern im Stall lie-
gen dürfte. Bekanntlich können 
aber auch Minderheiten sehr wert-
voll sein, wenn es darum geht, poli-
tische Zustimmung und hohe Sym-
pathiewerte zu erlangen.

Fachlich ist die vom Bundesrat 
(also mit der Stimmenmehrheit der 
Regierungen der Bundesländer)  
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verfügte Abschaffung der Impf-
pfl icht nur schwer nachzuvollzie-
hen. Bezeichnenderweise spra-
chen sich die Vertreter der neuen 
Bundesländer für die Beibehal-
tung der  obligatorischen Impfung 
gegen BTV8 aus, obwohl die Be-
stände dort bis jetzt in relativ ge-
ringem Umfang von der Blau-
zungenkrankheit betroffen waren. 
Für sie wiegen die Nachteile, die 
sich nach Einstellung der obliga-
torischen Impfung gegen BTV8 
für die Gesundheit der Bestände, 
aber auch für den reibungslosen 
Tierverkehr ergeben können, an-
scheinend schwerer als für die west-
lichen Bundesländer.

Auch Bundestagsabgeordnete 
hoben warnend den Finger. Un-
ter anderen die CSU-Abgeord-
neten Marlene Mortler und Dr. 
Max Lehner stellten das hohe Ri-
siko für die Tiergesundheit her-
aus, das sich jetzt nach Einstel-
lung der Pfl ichtimpfung aufbaut. 
Sie begründen ihre Warnung mit 
dem Ergebnis der Risikostudie des 
FLI, das sie als Beweis der not-
wendigen Fortführung interpre-
tieren. Wirtschaftliche Nachteile 
seien zudem im Export aufgrund 
dieser Entscheidung zu erwarten. 
So importiert Italien bekanntlich 
nur gegen BTV8 geimpfte Kälber. 
Und der Kälberexport aus Bayern 
macht immerhin 30 000 Tiere jähr-
lich aus.

Warnende Stimmen

Auch der Bayerische Bauernver-
band (BBV) äußert sich sehr skep-
tisch. So sei offen, ob unter Um-
ständen den Tierhaltern, die ihre 
Tiere impfen lassen wollen, Unter-
stützung zuteil wird (zum Beispiel: 
Übernahme der Impfkosten). Der 

den Erreger tatsächlich eradizie-
ren (ausrotten) wird.

Völlig ausrotten dürfte sich die 
Blauzungenkrankheit tatsächlich 
wohl nie lassen, schließlich bleibt 
die Population an wiederkäuenden 
Wildtieren (Rehe, Hirsche, Dam-
wild und so weiter) von Schutz-
maßnahmen (Impfen) unberührt. 
In seiner Risikoanalyse geht aber 
das FLI davon aus, dass die Imp-
fung auf freiwilliger Basis nicht aus-
reicht, „um Neuerkrankungen und 
damit verbundene Schadwirkungen 
zu vermeiden“. Man schätzt bei 30-
prozentiger Impfabdeckung (Impf-
kosten: 37 Mio. €) die Schäden dau-
erhaft auf jährlich 20 bis 30 Mio. 
€ (Masttiere und Mutterkühe sind 
darin nicht berücksichtigt). Dazu 
kommen noch Restriktionen im 
Handel, deren Folgen sich auch 
noch nicht in Euro und Cent be-
werten lassen. Nach Schätzungen 
des FLI dürfte die Blauzungen-
krankheit auf ihrem Höhepunkt in 

2007 einen Schaden von mehr als 
60 Mio. € in Deutschland angerich-
tet haben. All die angeführten Kos-
ten, deren Größenordnung sich ja 
in einer riesigen Bandbreite bewe-
gen und deshalb überhaupt nicht 
kalkulierbar sind, sind ab sofort 
ausnahmslos vom Tierhalter zu tra-
gen. Völlig außen vor lassen diese 
rein ökonomischen Betrachtungen 
den tierschützerischen Aspekt. Er-
krankte Tiere müssen teilweise er-
hebliche Schmerzen ertragen.

Nicht zu kalkulieren

Bei fl ächendeckender Impfung, 
die angeordnet ist, kommt ein Teil 
der Kosten aus den öffentlichen 
Kassen. Aufgrund der Tierzahlen 
kalkuliert das FLI die Höhe der 
Impfkosten mit etwa 112 Mio. € 
(Entschädigung für Impfschäden 
einbezogen). Ganz grob über den 
Daumen geschätzt, dürfte das für 
die Tierhalter in etwa auf ein Null-
summenspiel hinauslaufen. Jetzt 
fallen allerdings nur noch Kosten 
für den Halter von Wiederkäuern 
an – und zwar auf Dauer, während 
sich der Staat elegant aus der Ver-
antwortung gestohlen hat. Ist das 
der erste Schritt auf einem Rück-
zug aus einer fi nanziellen Unter-
stützung durch den Staat, wenn 
es grundsätzlich darum geht, die 
Tiergesundheit und damit die wirt-
schaftliche Grundlage der Land-
wirte zu erhalten? Tatsächlich 
lassen sich, wie bei der Bekämp-
fung von BTV8 erfahren, die EU 
und ihre Mitgliedsländer den Er-
halt der Tiergesundheit erhebliche 
Summen kosten. 

Die Proteste gegen die zielgerich-
tete und erfolgreich angewandte 
Hilfestellung haben bei BTV8 si-
cher die Erkenntnis der Regie-
rungen reifen lassen: „Die wollen 
die Probleme alleine lösen. Lasst 
uns die nötigen Vorgaben machen. 
Mit dem Rest sollen die Tierhalter 
fertig werden.“

Was die Impfung gegen den Er-
reger der Blauzungenkrankheit 
anbetrifft, sind am 18. Dezember 
2009 die Würfel gefallen: Weg mit 
der Pfl ichtimpfung! Nachdem ge-
rade in Bayern, wenn auch von ei-
ner Minderheit der Halter von Wie-
derkäuern, für dieses Vergehen 
sehr öffentlichkeitswirksam plä-
diert wurde, wird wohl auch dann 
ein Weg zurück ausgeschlossen 
sein, sollte diese Krankheit wieder 
„hochkochen“. Die Schäden blie-
ben bei den Tierhaltern hängen – 
es sei denn, es käme zu einer euro-
paweiten Impfanordnung, die man 
zum Beispiel in Nordrhein-West-
falen für zielführend hält. Dies er-
scheint unwahrscheinlich: Zum ei-
nen sprechen die Kosten, die dann 
auf die EU zukommen würden, 
dagegen. Zum anderen sind längst 
weitere Serotypen der Blauzungen-
krankheit in Europa unterwegs. 
Verzetteln wird man sich da sicher 
nicht. Karl Bauer

W
enn die Impfgegner die vom 
Gesetzgeber jetzt abgesetzte 

Impfpfl icht als einen Sieg der Ver-
nunft feiern, der sie jetzt vor straf-
rechtlichen Folgen ihrer Impfver-
weigerung bewahrt, so geht das 
an den Fakten vorbei. Tatsäch-
lich musste es vor den dafür zu-
ständigen Verwaltungsgerichten 
um die Frage gehen: Sind die an-
geordnete Impfpfl icht zur Abwehr 
von BTV8 und die damit verbun-
dene Androhung von Zwangsgeld 
im Falle der Impfverweigerung 
gerechtfertigt? In den Urteilen al-
ler damit befassten Verwaltungs-
gerichte wird diese Frage bejaht. 
In sehr ausführlichen, über 20 Sei-
ten umfassenden Urteilsbegrün-
dungen legte zum Beispiel das 
Verwaltungsgericht in München 

dar, dass die Impfpfl icht und die 
Mittel zu deren Durchsetzung 
(Zwangsgelder) rechtens seien. 
Auch in der nächsten Instanz, 
beim bayerischen Verwaltungsge-
richtshof, blitzten die Impfverwei-
gerer ab. Sie hatten das Verwal-
tungsgerichtsurteil angefochten. 
So schloss sich der Verwaltungs-
gerichtshof beispielsweise in 
einem „einstweiligen Rechts-
schutzverfahren“ voll umfänglich 
dem Urteil der ersten Instanz an 
und sprach den Klägern das Recht 
der Impfverweigerung ab.

Nun hat, so war in der Presse-
stelle des Verwaltungsgerichts-
hofes zu erfahren, ein solches 
„Rechtsschutzverfahren“ die Wir-
kung eines vorläufi gen Urteils. Ob 
es tatsächlich noch zur Haupt-

verhandlung mit einem rechts-
kräftigen Urteil gegen die kla-
genden Impfverweigerer kommt, 
erscheint eher unwahrscheinlich. 
Wegen der Gesetzesänderung und 
dem daraus folgenden Wegfall der 
Impfpfl icht gibt es nichts mehr zu 
erzwingen. Ob und in welchem 
Umfang Kosten für die Verfah-
ren auf die klagenden Impfverwei-
gerer zukommen werden, darüber 
wird der Verwaltungsgerichtshof 
zu entscheiden haben.

Fest steht, dass gerichtlich ab-
geschlossene Fälle bezüglich der 
Unterlassung der angeordneten 
Impfpfl icht nicht revidiert und ab-
geführte Zwangsgelder nicht zu-
rückgezahlt werden. Das bestäti-
ge die juristische Rechtmäßigkeit 
der Impfanordnung. Diese wurde 
eben nur durch die Änderung der 
Gesetzeslage gleichsam „rechts 
überholt“. K. B.

Vom Gesetzgeber „rechts überholt“
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BBV weist zudem darauf hin, dass 
EU-Mittel (16 Mio. € stehen für 
Deutschland parat) nur dann abge-
rufen werden können, wenn eine 
60-prozentige Impfabdeckung er-
reicht wird.

Im bayerischen Gesundheitsmi-
nisterium wird dagegen argumen-
tiert, das Umfeld, das die Impf-
pfl icht sinnvoll und notwendig 
erscheinen ließ, habe sich mittler-
weile geändert:

Jetzt steht ein zugelassener 
Impfstoff gegen BTV8 zur Verfü-
gung, der allen Tierärzten und Hal-
tern von Wiederkäuern zugänglich 
ist.

Die angeordnete Impfung hat 
den Infektionsdruck so verringert, 
dass die weitere Bekämpfung von 
BTV8 dem Tierhalter überlassen 
werden kann.

Die Risikoanalyse des FLI lässt 
nicht eindeutig den Schluss zu, dass 
ein weiterhin verpfl ichtend vorge-
schriebenes Impfen gegen BTV8 

●

●

●

Schweizer Modell

I
n der Schweiz hat man sich ein 
besonderes Modell für die Be-

kämpfung der Blauzungenkrank-
heit ausgedacht: Grundsätzlich 
bleibt, wie das Schweizer Bun-
desamt für Veterinärwesen mit-
teilt, in 2010 die Pfl icht, alle Rin-
der und Schafe gegen den Erreger 
der Blauzungenkrankheit zu imp-
fen. Der Krankheitsdruck lässt es 
aber bei den Eidgenossen zu, dass 
die Tierhalter bis zum 12. Febru-
ar eine Befreiung von der Impf-
pfl icht beantragen konnten. Mit 
dieser Befreiung verpfl ichten sie 
sich allerdings, alle Folgen, die 
sich aufgrund des erhöhten Risi-
kos ergeben, selbst zu tragen.

Dieses Verfahren hat zur Kon-

sequenz, dass die fi nanzielle Un-
terstützung durch den Staat für 
die Halter von Wiederkäuern be-
stehen bleibt, die ihre Tiere unter 
Impfschutz stellen. Zuschüsse für 
die Impfung sowie die Entschä-
digung von Impfschäden sind ge-
währleistet. Diesen Vorteil kön-
nen die Tierhalter nicht nutzen, 
die sich termingerecht vom Imp-
fen gegen BTV8 befreien haben 
lassen.

In der Schweiz kann man sich 
ein solches Verfahren leisten, da 
der Krankheitsdruck vergleichs-
weise gering war. Im Jahr 2009 
wurde überhaupt kein Fall einer 
Infektion mit BTV8-Erreger ge-
meldet. K. B.


